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TOP 9 BILDUNG EINES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES FÜR DIE FACHÜBERGREIFENDEN PRÜFUNGSANGELEGENHEITEN 
IN DEN MASTERPROGRAMMEN DER GRADUATE SCHOOL GEM. § 18 ABS. 3 DER RAHMENPRÜFUNGSORD-
NUNG 

Bezug:   

 
 
§ 18 der Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der Graduate School (Anlage ) regelt die Bildung sowie 
die Zuständigkeiten von Prüfungsausschüssen. Danach bilden die jeweiligen Fakultäten Prüfungsausschüsse für die 
Major. Ein weiterer Prüfungsausschuss gem. Abs. 3 vom Senat gewählt und ist zuständig für alle fächerübergreifen-
den Prüfungsangelegenheiten und sonstige prüfungsbezogene Fragen, die keinem Major zuzuordnen sind.  
 
Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern:  
drei Mitglieder der Professorengruppe,  
ein Mitglied der Mitarbeitergruppe  
ein Mitglied der Studierendengruppe. 
 
Die Gruppen im Senat werden um Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des fächerübergreifenden Prüfungsaus-
schusses gem. § 18 Abs. 3 RPO gebeten.  
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Auszug aus der Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an der Leuphana Graduate School der 
Leuphana Universität Lüneburg (Leuphana Gazette Nr. 15/08): 
 

 
§ 18 

Prüfungsausschüsse 
(1) Gem. § 45 Abs. 3 NHG ist der Studiendekan oder die Studiendekanin für die Sicherstellung des Lehrangebots, der Studienberatung sowie für 
die Durchführung der Prüfungen verantwortlich. 
(2) Für jeden Major bildet die jeweilige Fakultät einen Prüfungsausschuss. Für fachlich zusammenhängende Major kann ein übergreifender 
Prüfungsausschuss gebildet werden. Bei fakultätsübergreifenden Major wird ein Prüfungsausschuss aus den jeweils beteiligten Fakultäten 
gebildet. Die Prüfungsausschüsse sind für die Organisation der Prüfungen in dem Major der dieser Fakultät zugeordnet ist sowie für die durch 
diese Rahmenprüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.  
(3) Ein weiterer Prüfungsausschuss wird vom Senat gewählt und ist zuständig für alle fächerübergreifenden Prüfungsangelegenheiten und 
sonstige prüfungsbezogene Fragen, die keinem Major zuzuordnen sind.  
(4) Der jeweilige Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, davon drei Mitglieder der Professorengruppe, einem Mitglied der Mitarbeiter-
gruppe und einem Mitglied der Studierendengruppe. Der Vorsitz wird von einem Mitglied der Professorengruppe wahrgenommen; es ist auch 
möglich, dass eine Studiendekanin oder ein Studiendekan, die oder der der Mitarbeitergruppe angehört, den Vorsitz ausübt. Entsprechendes gilt 
für die Besetzung des stellvertretenden Vorsitzes. Für die Mitglieder des Ausschusses werden in ausreichendem Umfang Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Studienleistungen nur 
beratende Stimme. 
(5) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder der Professorengruppe, anwesend ist und der Vorsitz gewährleistet ist. Der 
Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten. 
(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die oder den Vorsitzenden oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter übertra-
gen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsaus-
schuss laufend über diese Tätigkeit. 
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen als Beobachterinnen oder Beobachter teilzuneh-
men. 
(9) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.  Die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift 
festzuhalten. 
(10) Prüfungszeiträume sowie Ort und Zeit von Prüfungsleistungen sowie die Frist zur Abgabe der Master-Arbeit werden in der vom Prüfungs-
ausschuss festgelegten Form bekannt gegeben. 
(11) Unbeschadet der Zuständigkeit der Prüfungsausschüsse können diese administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Prüfungs-
verfahren dem Prüfungsamt übertragen. 
(12) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach der Rahmenprüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zu Prüfun-
gen, Versagung der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine und -fristen sowie Prüfungsergebnisse, werden vom Prüfungsamt hochschulöf-
fentlich in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 


